
Zur geplanten Verabschie-
dung des Gesetzes zur
Umsetzung der Aktionärs-
rechterichtlinie (ARUG)
im Deutschen Bundestag
äußerte sich jetzt BDI-
Hauptgeschäftsführer
Werner Schnappauf: "Mit
den Änderungen des Akti-
enrechts wird die Orga-
nisation und Durchfüh-
rung von Hauptversamm-
lungen erleichtert.” Mit
den künftig ermöglichten
Online-Hauptversamm-
lungen seien AGs bei-
spielsweise nun in der
Lage, ihre Aktionäre noch
stärker in Unternehmens-
entscheidungen einzubin-
den. Die bisherigen Er-
gänzungen des Gesetzent-
wurfs durch den Rechtsausschuss des Bundestags
gingen zwar grundsätzlich in die richtige Richtung,
reichten jedoch ebenso wie der ursprüngliche Ge-
setzentwurf nicht aus, um Schädigungen von
Unternehmen und  Aktionären durch >Berufskläger<
zu verhindern. Aber die meisten Fraktionen kündig-
ten nach der Bundestagswahl weitere Reformen in
diesem Bereich an und dazu bot Schnappauf die

Mithilfe des BDI an: "Die
Industrie hat in ihrer Stel-
lungnahme zum Gesetz-
entwurf weitergehende
Vorschläge zur Beschrän-
kung des aktienrechtli-
chen Klagegewerbes ge-
macht und ist auch offen
für andere Vorschläge."
Eine der Verbesserungen,
die die Beratungen im
Bundestag gebracht ha-
ben, sei unter anderen die
aus der Reform des
GmbH-Rechts übernom-
mene >Neuregelung zur
verdeckten Sacheinlage<.
So könnten Aktiengesell-
schaften in Zukunft auch
die Beschlussfeststellun-
gen in der Hauptver-
sammlung sinnvoll abkür-

zen und so das Unterneh-men entlasten. Beim Thema
>Anfechtungsklagen< sehe der BDI allerdings noch
Nachbesserungsbedarf, da der Gesetzgeber aus der
Sicht Schnappaufs “...offensichtlich aufgrund der zu
Ende gehenden Wahlperiode keine umfassenderen
Maßnahmen zur Eindämmung missbräuchlicher
Anfechtungsklagen...” mehr habe erarbeiten können.   
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